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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie ein Engagement von Mitgliedern politischer Parteien und
Mitgliedern des Landtags bei Veranstaltungen an Schulen und in Projekten im
Rahmen des Unterrichts?

2. Welche Arten von Veranstaltungen mit Vertretern politischer Parteien und Mit-
gliedern des Landtags sind im Rahmen des Neutralitätsgebotes an Schulen
zulässig?

3. Müssen Schulen für Veranstaltungen zur politischen Bildung stets Vertreter
mehrerer Parteien bzw. Abgeordnete mehrerer Landtagsfraktionen einladen,
um dem Neutralitätsgebot zu genügen?

4. Können Schulen Veranstaltungen mit einzelnen Mitgliedern des Landtags
durchführen, ohne gegen das Neutralitätsgebot zu verstoßen (mit Angabe, wel-
che Voraussetzungen dafür vorliegen müssen)?

5. Wie informiert das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Schulen über
den rechtlichen Rahmen, die Möglichkeiten und die Grenzen von Veranstaltun-
gen mit Vertretern politischer Parteien?

6. Welche Maßnahmen ergreifen das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
und die Schulbehörden im Rahmen der Aufsicht, um Verstöße gegen das Neu-
tralitätsgebot bei Veranstaltungen mit Abgeordneten und Vertretern politischer
Parteien an Schulen zu verhindern?

Kleine Anfrage

des Abg. Paul Nemeth CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
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7. Ist die Durchführung eines Projektes eines einzelnen Abgeordneten, bei dem er
Schülern im Rahmen des Unterrichts ein politisches Thema aus seiner aktuel-
len Arbeit vorgibt, das diese für ihn inhaltlich aufbereiten, damit er die Arbeit
der Schüler für seine politische Arbeit verwerten kann, zulässig?

8. Welche Maßnahmen wird das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ggf.
ergreifen, wenn es von der Durchführung einer solchen Aktion an einer Schule
Kenntnis erlangt?

9. Welche Maßnahmen führt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport für
 eine Förderung der pluralistischen politischen Diskussion unter Einbeziehung
von Vertretern der politischen Parteien im Rahmen des Unterrichts durch?

18. 07. 2012

Nemeth CDU

B e g r ü n d u n g

Um bei Jugendlichen ein Interesse für Demokratie und Politik zu wecken, ist ein
großes Engagement der politischen Parteien und der politischen Akteure notwen-
dig. Um den direkten Austausch zwischen Jugendlichen und der Politik zu ermög-
lichen, bedarf es auch einer Unterstützung durch die Schulen, da hier einer Viel-
zahl von Jugendlichen die Möglichkeit zur Diskussion mit Vertretern aus der
 Politik ermöglicht werden kann. Dies gilt umso mehr, als sich im Zuge des Aus-
baus der Ganztagsbetreuung der Lebensmittelpunkt von Jugendlichen immer stär-
ker an den Schulen konzentriert und die Möglichkeiten, sich in der Freizeit mit
Politik zu beschäftigen, zeitlich eingeschränkt werden.

Da die Schulen an das staatliche Neutralitätsgebot gebunden sind, stehen sie häu-
fig vor der schwierigen Frage, welche rechtlichen Grenzen bei der Beteiligung
von Vertretern politischer Parteien und Abgeordneter an Veranstaltungen in der
Schule oder im Rahmen des Unterrichts gelten. Für Parteien und Abgeordnete,
die den Schulen Angebote für Veranstaltungen im Rahmen des Unterrichts ma-
chen möchten, bestehen ebenfalls häufig Hemmschwellen, da die Rechtslage, wo
eine Veranstaltung als Bereicherung des Unterrichts im Rahmen des Neutralitäts-
gebotes noch zulässig ist, unklar ist.

So wichtig ein verstärktes Engagement der Politik an Schulen auch ist, die drei
Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses – Überwältigungsverbot, Kontrover-
sitätsgebot und Analysefähigkeit – müssen bei schulischen Veranstaltungen mit
Vertretern der Politik unbedingt eingehalten werden. Damit soll vermieden wer-
den, dass Schülerinnen und Schüler im Sinn erwünschter Meinungen überrumpelt
und an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils gehindert werden (Überwälti-
gungsverbot). Zudem ist darauf zu achten, dass was in Wissenschaft und Politik
kontrovers ist, auch im Unterricht kontrovers erscheinen muss (Kontroversitäts -
gebot). Im Unterricht sollen Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt wer-
den, eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu analysieren sowie
nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene Lage im Sinne ihrer Inte -
ressen zu beeinflussen (Analysefähigkeit). Nur unter Beachtung dieser Grund -
sätze kann ein Missbrauch der Möglichkeiten politischer Veranstaltungen in schu-
lischem Rahmen verhindert werden.

Diese Kleine Anfrage soll konkret aufzeigen, welche rechtlichen Möglichkeiten
und Grenzen bei der Durchführung von politischen Veranstaltungen an Schulen
bestehen und wie die Landesregierung die Schulen darin unterstützt, interessante
Veranstaltungen mit Politikern rechtssicher zu ermöglichen.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 14. August 2012 Nr. 31-6499.10/508/1 beantwortet das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie ein Engagement von Mitgliedern politischer Parteien und
Mitgliedern des Landtags bei Veranstaltungen an Schulen und in Projekten im
Rahmen des Unterrichts?

2. Welche Arten von Veranstaltungen mit Vertretern politischer Parteien und Mit-
gliedern des Landtags sind im Rahmen des Neutralitätsgebotes an Schulen
zulässig?

3. Müssen Schulen für Veranstaltungen zur politischen Bildung stets Vertreter
mehrerer Parteien bzw. Abgeordnete mehrerer Landtagsfraktionen einladen,
um dem Neutralitätsgebot zu genügen?

4. Können Schulen Veranstaltungen mit einzelnen Mitgliedern des Landtags
durchführen, ohne gegen das Neutralitätsgebot zu verstoßen (mit Angabe, wel-
che Voraussetzungen dafür vorliegen müssen)?

Zu 1. bis 4.:

Die Schule kann im Hinblick auf ihre parteipolitische Neutralität nicht mit Par -
teien gemeinsame Veranstaltungen durchführen. Insoweit wird auf die Stellung -
nahme zu der Kleinen Anfrage der Abg. Katrin Schütz verwiesen (Drucksache
15/828). Im Übrigen ist es in Baden-Württemberg eine gute Tradition, dass Abge-
ordnete von der Fachlehrkraft in den Unterricht oder von der SMV zu politischen
Diskussionen eingeladen werden. Die Fragen zum rechtlichen Rahmen sind hier-
bei in dem Schreiben des Kultusministeriums vom 19. April 1993 (Az. II/2
0241.3/9) geklärt worden:

„Zu der Frage, inwieweit Fraktionen oder einzelne Abgeordnete Schulen besu-
chen können, hat sich eine Praxis gebildet, die teilweise auf Absprachen mit dem
Landtag beruht, teilweise in Verwaltungsvorschriften des Kultusministeriums nie-
dergelegt ist. Aus gegebenem Anlass möchte ich diese Praxis zur Klarstellung im
Folgenden zusammenfassen.

1. Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus und Sport „Mit-
wirkung von Fachleuten aus der Praxis im Unterricht“ vom 18. Dezember 1992
(K. u. U. 1993, S. 3) können Abgeordnete als Fachleute aus der Praxis in den
Unterricht einbezogen werden. Dabei ist es auch möglich, mehrere Klassen zu-
sammenzufassen. Es muss sich aber um eine Veranstaltung im Rahmen des
kontinuierlichen Unterrichts handeln.

2. Allgemeine politische Diskussionsveranstaltungen kann die Schülermitverant-
wortung auch in Räumen der Schulen durchführen. Sie kann hierzu Abgeord-
nete einladen, darf allerdings keine einseitige Auswahl treffen. Die Schülermit-
verantwortung muss zwar nicht zu jeder Veranstaltung gleichzeitig Abgeordne-
te von allen im Landtag vertretenen Parteien einladen, sie muss aber, wenn sie
solche Veranstaltungen wiederholt durchführt, im Laufe der Zeit allen Land-
tagsfraktionen die Möglichkeit einräumen, mit den Schülerinnen und Schülern
ins Gespräch zu kommen. Die Schule als öffentliche Einrichtung soll nicht Trä-
ger solcher Veranstaltungen sein.

3. Daneben haben die Abgeordneten des Wahlkreises und Gremien des Parla-
ments (z. B. Fraktionen, Arbeitskreise) im Rahmen ihrer demokratischen Kon-
trollbefugnis die Möglichkeit, Schulen zu besuchen, um sich vor Ort zu infor-
mieren. Sie können hierbei mit der Schulleitung, mit Lehrern und mit Eltern
oder Schülervertretern Gespräche führen, allerdings keine öffentlichen, insbe-
sondere presseöffentlichen Veranstaltungen durchführen. Dies entspricht im
Wesentlichen dem Inhalt eines Schriftwechsels im Jahre 1986 mit dem damali-
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gen Präsidenten des Landtags. Durch solche Besuche darf grundsätzlich kein
Unterricht ausfallen.

In allen Fällen ist vor Landtagswahlen in Baden-Württemberg, vor Bundestags-
wahlen sowie vor Wahlen zum Europaparlament eine achtwöchige Karenzzeit
zu beachten.“

5. Wie informiert das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Schulen über
den rechtlichen Rahmen, die Möglichkeiten und die Grenzen von Veranstaltun-
gen mit Vertretern politischer Parteien?

Das Kultusministerium hat regelmäßig vor Wahlen unter dem Titel „Wahlkampf
und Schulen“ auf diese Möglichkeiten und Grenzen der Einbeziehung von Abge-
ordneten in den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule hingewiesen, so zu-
letzt im Infodienst Schulleitung Nr. 164, September 2010.

6. Welche Maßnahmen ergreifen das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
und die Schulbehörden im Rahmen der Aufsicht, um Verstöße gegen das Neu-
tralitätsgebot bei Veranstaltungen mit Abgeordneten und Vertretern politischer
Parteien an Schulen zu verhindern?

7. Ist die Durchführung eines Projektes eines einzelnen Abgeordneten, bei dem er
Schülern im Rahmen des Unterrichts ein politisches Thema aus seiner aktuel-
len Arbeit vorgibt, das diese für ihn inhaltlich aufbereiten, damit er die Arbeit
der Schüler für seine politische Arbeit verwerten kann, zulässig?

Zu 6. bis 7.:

Eine in der Sachdarstellung ausgewogene politische Bildung in den Schulen
zeichnet sich dadurch aus, dass die entsprechenden Fragestellungen aus möglichst
vielen und auch gegensätzlichen Blickwinkeln betrachtet werden. An Lebendig-
keit gewinnt der Unterricht dann, wenn die unterschiedlichen Positionen und
Sichtweisen nicht nur in und über Schulbücher, sondern von Menschen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen vermittelt werden. Die
Landesregierung freut sich deshalb über jede Art von Partizipation im Sinne der
Bürgergesellschaft und insbesondere über die Öffnung der Schulen für die Arbeit
und Lebenswelt der demokratisch legitimierten Vertreterinnen und Vertreter des
Volkes. Es ist zu begrüßen, dass sich Mitglieder des Bundes- oder Landtags in
den Schulen des Landes in geeigneter Weise den Fragen der Schülerinnen und
Schüler stellen, sie zu anstehenden politischen Themen zu befragen und damit
 zugleich die Gelegenheit wahrnehmen, ihre parlamentarische Arbeit kritisch zu
reflektieren.

Werden Abgeordnete als Fachleute in den Unterricht eingeladen, informieren sie
über ihre Arbeit. Dies trägt zur politischen Bildung bei. Es ist dem Kultusministe-
rium kein Fall bekannt, dass ein Abgeordneter die Grenze sachlicher Informatio-
nen überschritten hätte. Ggf. müsste die Fachlehrkraft eingreifen. Sie bleibt für
den Unterricht verantwortlich. 

Nach Einschätzung des Kultusministeriums legen insbesondere diejenigen Schu-
len, die Angebote zur politischen Bildung wahrnehmen, großen Wert auf einen
differenzierten und abwägenden Diskurs. Die Darstellung politischer Fragestel-
lungen durch Abgeordnete wird durch die Lehrkräfte inhaltlich eingeordnet.

8. Welche Maßnahmen wird das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ggf.
ergreifen, wenn es von der Durchführung einer solchen Aktion an einer Schule
Kenntnis erlangt?

Die politische Neutralität der Schule gehört zu dem Konsens unserer Gesellschaft.
Die Schulen legen daher selbst hierauf einen großen Wert. Sollte sie im Einzelfall
verletzt werden, sind die Schulaufsichtsbehörden einschließlich des Kultus -
ministeriums verpflichtet, durch verbindliche Anweisungen die Respektierung
dieses Prinzips durchzusetzen. Eine wie unter Frage 7 dargestellte Aktion erfor-
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dert seitens des Kultusministeriums keine Maßnahmen, solange die unter Ziffer 2
und 7 vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten werden.

9. Welche Maßnahmen führt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport für
 eine Förderung der pluralistischen politischen Diskussion unter Einbeziehung
von Vertretern der politischen Parteien im Rahmen des Unterrichts durch?

Über die Abgeordneten besteht im Unterricht die Möglichkeit, einen Beitrag zur
staatsbürgerlichen Bildung der Schülerinnen und Schüler zu leisten, der auch die
Parteizugehörigkeit des Abgeordneten und dessen politische und fachliche Posi-
tionen erkennbar macht. Das Kultusministerium hat hierfür den rechtlichen Rah-
men aufgezeigt. Es obliegt den vor Ort Verantwortlichen zu entscheiden, inwie-
weit sie hiervon Gebrauch machen. 

Warminski-Leitheußer

Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
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